
Der Gemeinderat Wiedergeltingen beschließt folgende 

Satzung 
zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Wasserabgabesatzung der Gemeinde Wiedergeltingen 

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erlässt die Ge
meinde Wiedergeltingen folgende 

Änderungssatzung: 

§1

§ 10 Abs. 2 erhält folgende Fassung:
(2) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von

a) Wasserzählern mit

Nenndurchfluss (Qn)

in m3/h

bis 2,5

bis 6

bis 10

bis 15

bis 25

b) Verbundzähler

Nenndurchfluss (Qn)

in m3/h

bis 15

bis 40

bis 60

bis 150

Dauerdurchfluss (Q3) 

in m3/h 

bis 4 

bis 10 

bis 16 

bis 25 

bis 40 

Dauerdurchfluss (Q3) 

in m3/h 

bis 25 

bis 63 

bis 100 

bis 250 

§2

§ 1.1 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

€/Jahr 

54,00 

84,00 

186,00 

270,00 

474,00 

675,00 

1.155,00 

1.794,00 

2.700,00 

(1) Die Gebühr beträgt 1,26 Euro (netto) pro Kubikmeter entnommenen Wassers.

§3
Inkrafttreten 

Diese Änderungssatzung tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft. 
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s-

">\ . . 
(:,.- ·r·:·--,.�"::. , -\�em_einde Wie

\·� .: 
.��- ',. . . . .' --� ·,·

\:.·\: ;�::����:--:)>· 


